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Das Christentum ist für das lebendige Leben positiv
schädlich. Dostojewski.

Eine schweizerische Gesandtschaft beim Vatikan
Dank der Befürwortung durch Bundesrat Motta ist die vor

ungefähr einem halben Jahrhundert eingegangene Nuntiatur
des Oberhauptes der römisch-katholischen Kirche wieder neu
errichtet worden, ohne daß aber der Bundesrat sich veranlaßt
gesehen hätte, im Stadt-Staat Vatikan einen schweizerischen
Gesandten akkreditieren zu lassen. War das Exequatur des

Bundesrates mehr aus Höflichkeit und weniger aus sachlich
politischen Erwägungen oder gar Notwendigkeiten erfolgt, so

lag im Jahre 1920 und auch heute noch kein Grund vor, einen
annähernd gleichrangigen Gesandten beim Vatikan in Born
akkreditieren zu lassen. Durch die Presse geht zwar ab und zu
eine Notiz, die dem Bedauern Ausdruck gibt, daß die älteste
Demokratie der Welt sich nicht veranlaßt fühlt, beim Vatikan,
bei einer autokratischen Macht par excellence, einen cpiieszier-
ten Diplomaten zu unterhalten. Was den Papst veranlaßte,
wieder einen Nuntius, zwar nicht mehr nach Luzern, sondern
nach Bern zu schicken, nachdem sein Vorgänger in den siebziger

Jahren hinauskomplimentiert wurde, ist nie hinreichend
begründet worden. Herr Giuseppe Motta hatte eines schönen
Tages einen Diplomaten vom Range eines Botschafters in seiner

ästhetischen Nähe, denn er war ehr Freund des Italianisants

mit seinem Pomp. Die Absichten der Kurie umhüllen sich
immer mit einem Schleier. Gegenüber dem politischen
Katholizismus gilt es daher immer wachsam zu sein, denn die in
seinem Dienst stehende vatikanische Diplomatie arbeitet auf weite
Sicht. Das Rad der Zeit kann natürlich weder die Kirche noch
der ränkesüchtigste Nuntius zurückdrehen. Die Kirche hat
zwar einen guten Magen, der vieles verträgt, um unter irgend
einer Form an das Ziel ihrer Machtgelüste zu gelangen, denn
sie ist sehr anpassungsfähig und behauptet dann, der Fels
Petri habe allen Stürmen getrotzt!

Es dürfte am Platze sein, sich wieder einmal zu vergegenwärtigen,

was Gegenstand der Beziehungen zwischen der
Eidgenossenschaft und dem Vatikan sein könnte, nachdem der
Völkerbund aus dem Schweizerhaus ausgezogen ist, bei dem er
un besten Falle antichambrieren durfte. Daß die vom Nuntius
geführte Kurie sich nichts anmaßt, darüber haben das
politische Departement und dasjenige der Justiz und Polizei zu
wachen. Auf den Innenminister wäre zur Zeit kein Verlaß.

Im Verhältnis von Bund und Kirche gibt es kein eidgenössisches

Kirchenregiment, und die katholische Kirchengewalt

regelt sich gegenüber dem Bundesstaat nur durch die
Konkordate, die seitens des päpstlichen Absolutismus eine
Konzession an die Staatshoheit und seitens des Staates eine capitis
deminutio, d. h. einen Verlust von Freiheit, bedeuten. Die
Grenze zwischen beiden ist eben immer strittig und wird es

bleiben, so lange es eine «alleinseligmachende» Kirche gibt:
Grundsätzlich verwirft die römische Kirche heute noch die
Religionsfreiheit und fordert den Glaubens- und Gewissenszwang,

vermag ihn aber nicht mehr durchzusetzen. Gegen den
Schutz der Religionsfreiheit durch den Staat vermag sie
glücklicherweise nicht mehr aufzukommen, er kann daher nicht
mehr Gegenstand der Konkordate sein. Diese regeln nur noch

einige katholische Kircheneinrichtungen, nämlich Zahl und
Umfang der Bistümer, den Orden der Jesuiten und verwandte
Gesellschaften sowie die bestehenden Klöster, von denen überdies

einige Kantone sie noch besonders gewährleisten. Dabei
handelt es sich natürlich nur um die organischen Verhältnisse
dieser Einrichtungen, nicht um deren Oekonomie, die deren

eigene Sache bleibt. Die Einkünfte der Bischöfe fließen aus

gewissen Fonds, über die sie ausschließlich verfügen und um
die sich der Bund nicht zu kümmern hat, höchstens die Kantone

als übergeordnete Gewalten der Kirchgemeinden. Auch
die Klöster haben ihre eigene Oekonomie, betreiben Landwirtschaft,

verstehen es überhaupt gut, den Glauben der katholischen

Kirchenfreunde lukrativ zu gestalten. Allzu große Sorgen

um das leibliche Wohl bedrücken also die Herren Bischöfe
und die Klöster nicht. Es verhält sich mit den Prominenten
der Kirche wie mit denjenigen im weltlichen Sektor unter der
Herrschaft des Kapitalismus, für sie ist gesorgt, der niedere
Klerus muß dagegen sehen, wie er sich zurechtfindet, er
versteht es aber, den verkappten Bettel zu organisieren; die
Laienbrüder in den Klöstern aber kennen den Achtstundentag nur
vom Hörensagen. Neue Klöster dürfen nicht errichtet und
aufgehobene nicht wieder hergestellt werden. Ebensowenig dürfen
neue Bistümer geschaffen oder der Wirkungskreis der
bestehenden willkürlich abgeändert werden. Titularbischöfe
natürlich kann der Papst ernennen soviel er will.. Das Titelwesen
grassiert in der katholischen Kirche wie im bürgerlichen
Leben. So nennt sich der Abt des Klosters Einsiedeln «Fürstabt».
Sem Fürstentum erstreckt sich soweit das Kloster reicht, und
dieses ist dem Staat steuerpflichtig. Sogar der Erwerb von
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